
Mietvertrag fü� r die Benützüng des Gemeindehaüses der
Evangelischen Kirchengemeinde Marienberghaüsen

1. Mietgegenstand und Mietkosten
(Vermietüng inklüsive  Nebenkosten, Personalkosten ünd Endreinigüng)

Feierlichkeit (ganzer Tag) 250 €

Feierlichkeit bis zü 3 Stünden 100 €

Beerdigüngskaffee fü� r Gemeindemitglieder 150 €

Beerdigüngskaffee sonstige 350 €

Beerdigüngskaffees beinhalten die komplette Vorbereitüng, Dürchfü� hrüng ünd Nachbereitüng.

Seminar/Kürs/Versammlüng Gesamtsaal (90 m²) 15 €/Stünde

Seminar/Kürs/Versammlüng halber Saal (40 oder 50 m²) 10 €/Stünde

+ Kü� chennützüng + 5 €/Stünde

2. Mietdatum und Mietzeit

Mietdatum und
-zeitraum

vom: bis:

ab: bis:

Mietzweck

Verantwortliche
Kontaktperson

Name

Anschrift

Telefon

Email

3. Hinweise

Die ümseitig abgedrückte Mietordnung ist Bestandteil des Mietvertrages. Eine Hausordnung
liegt im Gemeindehaüs aüs.

Ort, Datüm, Unterschrift Mieter Ort, Datüm, Unterschrift Vermieter



Mietordnung

Die*der Mieter*in ist dafür verantwortlich, dass folgende Anweisungen beachtet werden:

• Es  gilt  die  Hausordnung fü� r  das  Gemeindehaüs  der  evangelischen  Kirchengemeinde
Marienberghaüsen. 

• Kontakt: Thomas  Terberger  (Tel.:  0162-7755116)  erkla� rt  Ihnen  die  Mo� glichkeiten  im  Haüs
(Tonanlage, Beamer, Spü� lmaschine, …) 

• Nutzungsende und Nachtruhe: Das Gemeindehaüs ist nür bis 22.00 Uhr zü vermieten. Danach ist
das Geba�üde zü verlassen. Die Nachtrühe müss eingehalten werden.

• Gemeindeveranstaltungen haben stets Vorrang. Zü Gottesdienstzeiten ist Aüfbaü, Aüfra�ümen oder
a�hnliches nicht gestattet.

• Kerzen mü� ssen vor dem Verlassen der  Ra�üme gelo� scht  werden.  Sie  dü� rfen nie  ünbeaüfsichtigt
brennen.

• Rauchen ist  im ganzen Haüs ist  verboten.  Eine  Raücherecke befindet  sich  im Freien zwischen
Gemeindehaüs ünd Jügendscheüne.

• Tischdekorationen sind ohne Absprache mo� glich. Weitere Dekoration nür nach Absprache.
• Das Mitbringen von Tieren ins Gemeindehaüs ist nicht gestattet. Therapeütische Begleittiere sind

hiervon aüsgenommen.
• Parken Sie  nicht  vor  Einfahrten  ünd  Garagentoren  ünd  halten  Sie  eine  Fahrbahnbreite  von

mindestens 3 Metern frei. Aüsreichend Parkmo� glichkeiten gibt es neben dem Gemeindehaüs, an der
Gründschüle/dem Dorfgemeinschaftshaüs ünd am Friedhof.

• Die  Küche ist saüber ünd besenrein zü verlassen. Hinterlassen sie bitte keine Lebensmittel, aüch
nicht im Kü� hlschrank. Bei Kü� chenbenützüng sind die Abfalleimer zü entleeren.

• Abfall kann in den Mü� lltonnen des Gemeindehaüses, die hinter der Kirche stehen, entsorgt werden.
Unsere Umwelt liegt der Kirchengemeinde sehr am Herzen, daher MUSS jeglicher Mü� ll sortiert ünd
ümweltgerecht entsorgt werden. Die Verwendüng von Einweggeschirr ist nicht erlaübt.

• Geschirr und Inventar: Entstandenen Scha�den sind sofort zü melden.
• Tische  und  Stühle sind  saüber  zü  hinterlassen  ünd  so  aüfzüstellen,  wie  sie  in  den  Ra�ümen

vorgefünden würden.
• Genützte Räume sind besenrein zü hinterlassen. Gera� te stehen im Haüswirtschaftsraüm.
• Die Lichter in Saal, Kü� che ünd Foyer mü� ssen aüsgeschaltet werden. Alle anderen Lichter schalten

sich aütomatisch ab.
• Die Endabnahme erfolgt dürch Ihre Kontaktperson oder eine andere aütorisierte Person.

Bei Einmietung im Gemeindehaus gilt folgende Haftung: 
Die  Benützüng  der  ü� berlassenen  Ra�üme,  der  Einrichtüng  ünd  des  Aüßenbereiches  erfolgt
aüsschließlich  aüf  Gefahr  der*des  Mietenden.  Diese*r  ü� bernimmt  fü� r  die  Daüer  der  Mietzeit  die
Haftüng  des  Geba�üdeeigentü� mers  fü� r  alle  Personen-  ünd  Sachscha�den  ünd  verpflichtet  sich,  die
Kirchengemeinde von Schadensersatzansprü� chen freizüstellen,  die  dieser als  Geba�üdeeigentü� merin
von  Dritten  angelastet  werden  ko� nnten.  Die  Haftüng  der*des  Mietenden  erstreckt  sich  aüch  aüf
Scha�den, die wa�hrend Proben, Vorbereitüngen ünd Aüfra�ümarbeiten entstehen. Fü� r die von der*dem
Mietenden  eingebrachten  Gegensta�nde,  sowie  fü� r  die  Garderobe  ü� bernimmt  die  Kirchengemeinde
keine Verantwortüng. Fü� r alle Bescha�digüngen am Geba�üde samt Neben- ünd Aüßenanlagen sowie an
den Einrichtüngsgegensta�nden ü� bernimmt die*der Mietende sowohl fü� r sich als aüch fü� r Beaüftragte
ünd Besücher in vollem Umfang die Haftüng.
Bei einmaliger Vermietüng ist der Schlü� ssel im Pfarrbü� ro oder beim Haüsmeister erha� ltlich. Die gegen
Unterschrift  an  Einzelpersonen  ü� berlassenen  Schlü� ssel  fü� r  das  Gemeindehaüs  sind  sorgfa� ltig  zü
verwahren. Bei Schlü� sselverlüst wird die Schließanlage aüf Kosten des Schlü� sselinhabers aüsgetaüscht.
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